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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1967

Norm

StGB §5 E

Rechtssatz

Für die Strafbarkeit eines Täters muß es regelmäßig gleichgültig bleiben, wenn er über die Identität des von ihm zu

schädigen beabsichtigten und des von ihm tatsächlich angegri enen Schutzobjektes irren sollte und statt des von

seiner Vorstellung erfaßten ein anderes gleicherweise geschütztes Objekt schädigt.

Entscheidungstexte

9 Os 104/67

Entscheidungstext OGH 09.11.1967 9 Os 104/67

Veröff: ZfRV 1969,73 (Glosse von Lotheissen)

11 Os 16/70

Entscheidungstext OGH 11.06.1970 11 Os 16/70

Beisatz: Es ist gleichgültig, ob der Schaden im Vermögen des Irregeführten in dem einer anderen Person eintritt.

(T1) Veröff: EvBl 1970/382 S 660

9 Os 164/68

Entscheidungstext OGH 14.12.1970 9 Os 164/68

Beisatz: Schädigung eines ausländischen Staates in seinem Recht auf Überwachung des Reiseverkehrs. (T2)
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